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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1955

Norm

ABGB §918 IVa

ABGB §1062

EVHGB Art8 Nr21

HGB §373

Rechtssatz

Beim Specieskauf ist Zurückweisung der Ware notwendigerweise gänzlicher oder teilweiser Rücktritt. Teilweiser

Rücktritt bei nur teilweiser Vertragswidrigkeit der Ware zulässig. Bei unbegründetem teilweisem Rücktritt des Käufers

kann der Verkäufer diesen mit Auflösung des ganzen Vertrages beantworten.
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